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Änderung Einführungsgesetz zum Schweizerischen Strafrecht (EG StGB), Überprüfung Justizorganisation (2019)

Entwurf des Regierungsrates Fassung der vorberatenden Kommission (16/GE 32/459)

Gesetz betreffend die Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Schweizerischen Strafrecht (EG StGB)

I.

Der Erlass RB 311.1 (Einführungsgesetz zum Schweizerischen Strafrecht vom 
17. August 2005) (Stand 1. Januar 2011) wird wie folgt geändert:

§  37a
Missachtung einer polizeilichen Anordnung

1 Wer Anordnungen der Kantonspolizei missachtet, wird mit Busse bestraft. 1 Wer Anordnungen der Kantonspolizei missachtet, die sie im Rahmen ihrer Be-
fugnisse erlässt,     wird mit Busse bestraft.

II.

          (keine Änderungen bisherigen Rechts)

III.

          (keine Aufhebungen bisherigen Rechts)

IV.

Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeit-
punkt in Kraft.

http://www.rechtsbuch.tg.ch/data/311.1/de

